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AH-2075, Arbeitsrichtlinie Russland Embargo 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-2075, (Arbeitsrichtlinie Russland Embargo) stellt einen 

Auslegungsbehelf zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen 

dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 5. August 2014 
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1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014, ABl. Nr. L 229 vom 31.07.2014 

S. 1 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 

Ukraine destabilisieren. 

Inkrafttreten: 1. August 2014 (Datum der Veröffentlichung im ABl. EU + 1).
1
 

2A. Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

2A.1. Ausfuhrverbot 

(1) Gemäß Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ist es verboten, Güter mit 

doppeltem Verwendungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 

mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder 

auszuführen, wenn diese Güter ganz oder teilweise für militärische Zwecke oder für einen 

militärischen Endnutzer bestimmt sind oder bestimmt sein könnten. 

Hinweis: 

Als „Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck“ gelten die in Anhang 

I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 aufgeführten Güter und Technologien. 

(2) Handelt es sich bei dem Endnutzer um die russischen Streitkräfte, so gelten alle von 

diesen beschafften Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck als für 

militärische Zwecke bestimmt. 

(3) Gemäß Art. 12 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ist es verboten, wissentlich und 

absichtlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen bezweckt 

oder bewirkt wird. 

2A.2. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

Das Verbot nach Abschnitt 2A.1. gilt nicht für bestimmte eingeschränkte Zwecke (zB zum 

Zweck der Erfüllung von Verträgen, die vor dem 1. August 2014 geschlossen wurden). In 

diesen Fällen kann die zuständige Behörde eine Genehmigung erteilen. 

Bei der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck muss der Ausführer 

nachweisen, dass dafür eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der 

                                           

1
 Redaktionelle Anmerkung: Das Inkrafttretedatum wurde im Zuge einer Korrektur am 8. August 2014 von 

"24. März 2012" auf "1. August 2014" richtiggestellt. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3122000&ida=VO8332014&gueltig=20140805&hz_id=3122000
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140731&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=229&hz_nkds=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=ABl&id=100&gueltig=20140731&hz_nkdo=abl&hz_nkdt=L&hz_nkdnr=229&hz_nkds=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3122000&ida=VO8332014&gueltig=20140805&hz_id=3122000&dz_VonArtikel=2&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3060000&ida=VO4282009&gueltig=20140805&hz_id=3060000&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3060000&ida=VO4282009&gueltig=20140805&hz_id=3060000&dz_VonAnhang=I
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3122000&ida=VO8332014&gueltig=20140805&hz_id=3122000&dz_VonArtikel=12
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Dokumentenartencode C052 ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die 

Einschränkungen unterliegen") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

2A.3. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2A.3.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 

2A.3.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

2A.3.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2B. Ausfuhr von Waren für die Ölindustrie 

2B.1. Ausfuhr mit Ausfuhrgenehmigung 

(1) Gemäß Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 dürfen die im Anhang II 

aufgeführten Ausrüstungen, Güter und Technologien, mit oder ohne Ursprung in der Union, 

nur mit vorheriger Genehmigung unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder — wenn diese Ausrüstung 

oder Technologie für eine Nutzung in Russland bestimmt ist — in einem anderen Land 

verkauft, geliefert, verbracht oder ausgeführt werden. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3122000&ida=VO8332014&gueltig=20140805&hz_id=3122000&dz_VonArtikel=3&dz_VonAbsatz=1
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Hinweis: 

Anhang II umfasst bestimmte für die Ölindustrie zum Einsatz bei der Erdölexploration 

und -förderung in der Tiefsee und der Arktis sowie bei Schieferölprojekten in Russland 

geeignete Technologien. 

(2) In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die 

Ausfuhrgüter eine gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der 

Dokumentenartencode C052 ("Ausfuhrgenehmigung für Waren und Technologien, die 

Einschränkungen unterliegen") zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 4.6.3. 

2B.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2B.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) – als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

Die zu Grunde liegenden Rechtsvorschriften über Verbote, Genehmigungspflichten, 

Strafsanktionen bei Nichteinhaltung der Vorschriften usw. werden dadurch aber in keiner 

Weise berührt. 

2B.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y939 (Erzeugnis fällt 

nicht unter die Verordnung (EU) Nr. 833/2014, Anhang II) zu verwenden.
2
 

2B.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

                                           
2
 Redaktionelle Anmerkung: Die Textfolge "Y920 ("Andere Waren als in den an die Maßnahme verknüpften 

Fußnoten aufgeführt")" wurde im Rahmen einer Korrektur am 7. August 2014 auf "Y939 (Erzeugnis fällt nicht 
unter die Verordnung (EU) Nr. 833/2014, Anhang II)" geändert. 
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3. Einfuhr 

derzeit frei 

4. Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck 

oder für die Ölindustrie 

Nach der Formulierung des Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt auch die 

Durchfuhr unter die Bestimmungen dieses Artikels. Die Überwachung der Einhaltung der 

genannten Bestimmungen erfolgt in jenen Fällen, in denen eine österreichische Zollstelle als 

Ausfuhrzollstelle fungiert, nach den Vorgaben der Abschnitte 2A. und 2B. 

Abschnitt 5. 

derzeit frei 

6. Strafbestimmungen 

6.1. Geltungsumfang der Verordnung 

Die Verordnung gilt 

 im Gebiet der Union; 

 an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats 

unterliegen; 

 für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und 

außerhalb des Gebiets der Union; 

 für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische 

Personen, Organisationen und Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Gebiets der 

Union; 

 für juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in Bezug auf Geschäfte, die 

ganz oder teilweise in der Union getätigt werden. 

6.2. Außenwirtschaftsgesetz 2011 

Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung sind gerichtlich strafbare Handlungen, und es 

kommen die §§ 79, 83 und 84 AußWG 2011 zur Anwendung. 

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen AH-1130 Abschnitt 3. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3122000&ida=VO8332014&gueltig=20140805&hz_id=3122000&dz_VonArtikel=2&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84
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